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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.07.1984

Norm

StPO §321 Abs2 B

StPO §345 Abs1 Z8

Rechtssatz

Eine unrichtige Rechtsbelehrung über die Aktualität der Fragestellung, welche faktisch eine die

Entscheidungsmöglichkeiten der Geschwornen beeinträchtigende Verkürzung des Fragenschemas bewirkt, begründet

unabhängig davon, ob die Geschwornen hiedurch tatsächlich beirrt wurden, jedenfalls eine Urteilsnichtigkeit.
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